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(VeröffentlichungsbedürftigeRechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 3646/89 DES RATES
vom 27. November 1989

zur Festsetzung der Orientierungspreise für die in Anhang I Abschnitte A, D
und E der Verordnung (EWG) Nr. 3796/81 aufgeführten Fischereierzeugnisse für

das Fischwirtschaftsiahr 1990

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3796/81 des Rates
vom 29. Dezember 1981 über die gemeinsame Marktorga
nisation für Fischereierzeugnisse ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1495/89 (2), insbeson
dere auf Artikel 10 Absatz 3,

auf Vorschlag der Kommission,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Gemäß Artikel 10 Absätze 1 und 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 3796/81 ist für jedes der in Anhang I
Abschnitte A, D und E derselben Verordnung aufge
führten Erzeugnisse ein Orientierungspreis so festzu
setzen, daß er zur Stabilisierung der Marktpreise beiträgt,
ohne in der Gemeinschaft zu strukturellen Uberschüssen
zu führen . Die Höhe der Orientierungspreise muß auch
zur Stützung des Einkommens der Erzeuger beitragen,
wobei jedoch die Verbraucherinteressen berücksichtigt
werden müssen.

Der Orientierungspreis wird aufgrund des Durchschnitts
der Notierungen gemäß Artikel 10 Absatz 2 der
genannten Verordnung und unter Berücksichtigung der
voraussichtlichen Entwicklung der Erzeugung und der
Nachfrage festgesetzt.

- Die Anwendung der eingangs genannten, in Artikel 10
der Verordnung (EWG) Nr. 3796/81 festgelegten Krite

rien führt für das Fischwirtschaftsjahr 1990 dazu, daß die
Preise im Vergleich zu dem im laufenden Fischwirt
schaftsjahr geltenden Preisen je nach Erzeugnis ange
hoben, beibehalten oder gesenkt werden . Da einige
Angaben über die Preisentwicklung nicht bei jedem
Fischereierzeugnis mit genau festgelegten Handelseigen
schaften verfügbar sind, erscheint es angebracht, das
Verhältnis zwischen den gewogenen mittleren Markt
preisen, die bei der vorausgegangenen Festsetzung der
Orientierungspreise für die betreffenden Erzeugnisse fest
gestellt wurden, und den entsprechenden jetzt festge
stellten Marktpreisen zu berücksichtigen .
Im übrigen muß in Anwendung der Artikel 1 69 und 356
der Beitrittsakte am 1 . Januar 1990 eine fünfte Annähe
rung der Orientierungspreise für Atlantiksardinen der Art
Sardina pilchardus und Sardellen (Engraulis-Arten) statt
finden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Für das die Zeit vom 1 . Januar bis zum 31 . Dezember
1990 umfassende Fischwirtschaftsjahr werden die Orien
tierungspreise für die in Anhang I Abschnitte A, D und E
der Verordnung (EWG) Nr. 3796/81 aufgeführten Erzeug
nisse und die Klassen, auf die sich diese Preise beziehen,
gemäß dem Anhang zur vorliegenden Verordnung festge
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Januar 1990 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 27. November 1989 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. MELLICK

(') ABl . Nr. L 379 vom 31 . 12. 1981 , S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 148 vom 1 . 6. 1989, S. 1 .
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ANHANG

Art
Handelseigenschaften (')

Orientierungspreis
(in ECU/t)Frische

klasse Größe Aufmachung

1 . Heringe der Art Clupea harengus Extra, A 1 ganz vom 1 . Januar bis '
31 . Juli 1990
und vom 1 . Oktober
bis 31 . Dezember 1990 ,

vom 1 . August bis 1 ...
30. September 1990 J

2. Sardinen der Art Sardina
pilchardus I
a) Atlantik I I I \
— Mitgliedstaaten außer

Spanien und Portugal
— Spanien, Portugal

Extra

Extra

3

3
ganz

ganz

481

378

b) Mittelmeer Extra 3 ganz 459

3 . Dornhai (Squalus acanthias) Extra, A 2 { ganz
ausgenommen, mit Kopf j 852

4. Katzenhai (Scyliorhinus-Arten) Extra, A ■ { ganz
ausgenommen, mit Kopf j 766

5. Rotbarsche, Goldbarsche oder
Tiefenbarsche (Sebastes-Arten) A 2 ganz 898

6 . Kabeljau der Art Gadus morhua A
oder
A

2

3

ausgenommen, mit Kopf

ausgenommen, mit Kopf
J 1 230

7 . Köhler (Pollachius virens) A
oder
A

2

3

ausgenommen, mit Kopf

ausgenommen, mit Kopf J 648
8 . Schellfisch (Melanogrammus
aeglefinus)

A
oder
A

2

3

ausgenommen, mit Kopf

ausgenommen, mit Kopf J 895
9 . Merlan (Merlangus merlangus) A

oder
A

2

3

ausgenommen, mit Kopf

ausgenommen, mit Kopf J 799
10 . Leng (Molva-Arten) Extra, A 1 , 2 ausgenommen, mit Kopf 920

1 1 . Makrelen der Art Scomber scom
brus

Extra
oder
A

1

2

ganz

ganz
J 264

12 . Makrelen der Art Scomber japo
nicus

Extra
oder
A

1

2

ganz

ganz
J 323

13 . Sardelle (Engraulis-Arten) Extra 2 ganz 915
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Handelseigenschaften (')
Art Orientierungspreis

(in ECU/t)Frische
klasse Größe Aufmachung

14. Schollen oder Goldbutt
(Pleuronectes platessa)

vom 1 . Januar
bis 30. April 1990

774

1 055

A
oder
A

vom 1 . Mai
bis 31 . Dezember 1990

15. Seehechte der Art Merluccius
merluccius

16 . Scheefschnut (Lepidorhombus
Arten)

17 . Brachsenmakrele (Brama-Arten)

18 . Seeteufel (Lophius-Arten)

A

Extra, A

Extra, A

Extra, A

Extra, A

2

3

1

1 , 2

1

2, 3

2, 3

1

1

1 , 2

2

ausgenommen, mit Kopf

ausgenommen, mit Kopf

ausgenommen, mit Kopf

ganz oder ausgenommen,
mit Kopf

ganz

ganz oder ausgenommen,
mit Kopf

ohne Kopf

nur in Wasser gekocht

ganz

ganz

nur als Schwanz

2 988

1 869

1 500

2 121

5 040

1 576

1 500

4 400

9 063

19 . Garnelen der Art Crangon
crangon

20 . Taschenkrebs (Cancer pagurus)

21 . Kaisergranat (Nephrops norve
gicus)

A

E, A

E, A

(') Frischeklassen, Größen und Aufmachung wurden gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3796/81 festgelegt.


